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Bebauungsplan Nr. 4/2018 
"Am Ludwigsbusch" 

Satzung 
(1) Bestandteile dieser Satzung sind: 

a. Planteil A: Textliche Festsetzungen 
b. Planteil B: Planzeichnung 

(2) Weitere Unterlagen sind: 
a. Hinweise für die Ausführung 
b. Begründung  

mit Anlagen 
i. Artenschutzrechtliche Kartierung 
ii. Bodengutachten 

Planteil A: Textliche Festsetzungen 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Der Geltungsbereich liegt am nordöstlichen Rand des Ortes Neindorf, der ein Ortsteil der 
Stadt Oschersleben (Bode) ist. 

(2) Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 14/47, 14/48, 14/49, 14/50, 14/51 der Flur 6 in 
der Gemarkung Beckendorf-Neindorf und hat eine Größe von ca. 2830,3 m2 . 

(3) Er ist in der Planzeichnung „Am Ludwigsbusch“ dargestellt. 
Die Planzeichnung ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 2 Planungsrechtliche Vorgaben 

(1) Der Geltungsbereich liegt im fortgeltenden Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde 
Beckendorf-Neindorf. Die allgemeine Art der baulichen Nutzung ist dort für den 
Geltungsbereich mit „Dorfgebiet“ (MD) i.S. BauNVO §5 festgesetzt. 
Der Flächennutzungsplan ist entsprechend §3 (1) a. an die Art der vorgesehenen baulichen 
Nutzung (WR) anzupassen. 

(2) Aus der zukünftigen wohnbaulichen Nutzung nach dieser Satzung können keine Ansprüche 
zu umgebenden Nutzungen abgeleitet werden. 

(3) Der Geltungsbereich schließt sich an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Mit den 
übrigen erfüllten Kriterien nach BauGB §13b wird ein vereinfachtes, beschleunigtes 
Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Ludwigsbusch“ durchgeführt. 

§ 3 Bauliche Nutzung 

(1) Festsetzungen zur baulichen Nutzung 
a. Die Art der baulichen Nutzung im Geltungsbereich wird mit „Allgemeinem 

Wohngebiet“ (WR) i.S. BauNVO §4 festgesetzt. 
Ausnahmen i.S. BauNVO §4 (3) werden nicht zugelassen. 

b. Maß der baulichen Nutzung: 
i. Grundflächenzahl (i.S. BauNVO § 19): GRZ= 0,2 
ii. Geschossflächenzahl (i.S. BauNVO § 20 (2)-(4)): GFZ= 0,4 
iii. Vollgeschosse (i.S. BauNVO § 20 (1)): 2 
iv. Maximale Firsthöhe(FH): 9,5 m. 
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Bezugshöhe für die Ermittlung der Firsthöhe ist die mittlere Höhe des an das 
jeweilige Baugrundstück anliegenden Bereichs der Erschließungsstraße. 

v. Einzel-, und Doppelhäuser (E/D) 
vi. Die Stellung der Gebäude ist trauf- oder giebelseitig parallel zur jeweiligen 

Erschließungsstraße auszuführen. 
c. Bauweise: offen („o“) 
d. Die Bereiche zwischen dem Baufeld und öffentlichen Verkehrsflächen (Vorgärten) 

sind von jeglicher Bebauung, insbesondere Nebenanlagen (i.S. BauNVO § 14 (1)) 
freizuhalten (Freiflächen).

§ 4 Erschließung 

(1) Der Geltungsbereich grenzt an der nordöstlichen und südöstlichen Seite an die Straßen „Am 
Ludwigsbusch“ und den „Birkenweg“. Diese Straßen können für die Zuwegung zu den 
zukünftigen Grundstücken genutzt werden. 

(2) Ansprüche an den Ausbauzustand der Anliegerstraßen können aus dieser Satzung nicht 
abgeleitet werden.

(3) Oberflächen- und Niederschlagswasser ist möglichst ortsnah zu versickern. 
Bei einer notwendigen Ableitung in einen Kanal oder Sammler oder ein Gewässer ist eine 
Antragstellung bei den zuständigen Stellen und Behörden notwendig. 

(4) Schmutzwasser kann in den Kanal im „Birkenweg abgeleitet werden. 
Für eine ggf. vorgesehene Sammlung des Schmutzwasser sind zugelassene geeignete Mittel 
und Methoden zu verwenden. Für die Beseitigung von gereinigtem Schmutzwasser gilt (3) 
entsprechend.

§ 5 Festsetzungen zu Schutzobjekten der Natur- und Kulturlandschaft 

(1) Das Gehölz im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs ist zu erhalten. 
Eingriffe, die über die Erhaltung und Pflege hinaus gehen, sind nicht zulässig. 
Unvermeidbare Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand sind mit den zuständigen Stellen 
abzustimmen und ggf. angemessen auszugleichen. 

(2) Die maßgebenden Vorgaben zum Artenschutz sind bei Eingriffen grundsätzlich  zu beachten. 
(3) Für den Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft wird Folgendes festgesetzt: 

a. Die Versiegelung von Flächen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Bei der Befestigung nicht überdachter Flächen sollten möglichst durchlässige 
Materialien verwendet werden. 
Flächenhafte mineralische Abdeckungen des Boden, die nicht unmittelbar der 
Bebauung, der Begehbarkeit oder Befahrbarkeit dienen, sind nicht zulässig. 

b. Die nicht notwendigerweise befestigten Flächen sind als Hausgärten zu gestalten. 
(4) Die „Vorgarten“-Flächen nach §3 (1) d. sind als Hausgärten mit Bäumen zu gestalten. 

Die zulässigen Baumarten für ggf. erforderliche Neuanpflanzungen sollten sich an den Arten 
im benachbarten Landschaftsschutzgebiet orientieren. 

(5) Bei archäologischen Funden sind die entsprechenden maßgebenden Rechtsnormen 
einzuhalten und die zuständigen Stellen und Behörden einzubeziehen. 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

Oschersleben (Bode), den .............................................. 

Bürgermeister 
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Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 4/2018 "Am Ludwigsbusch" 

1. Anlass 
Für den Geltungsbereich gibt es 2 Interessenten, die in Neindorf, einem Ortsteil von 
Oschersleben (Bode), Wohngebäude für den eigenen Bedarf errichten wollen. In Ermangelung 
geeigneter Flächen kam es bei der Suche nach Baugrundstücken zur Kontaktaufnahme mit dem 
Vorhabenträger, der die Grundstücke im Geltungsbereich anbieten konnte. 
Die Lage des Geltungsbereichs ist günstig für die vorgesehene bauliche Nutzung. 
Die grundsätzlichen (technischen) Voraussetzungen wurden vorab geprüft und trotz 
Einschränkungen und einem ggf. höheren Aufwand bei der Errichtung von Wohngebäuden, 
haben die Interessenten und der Vorhabenträger sich zur Fortführung ihres Vorhabens 
entschlossen. 
Inzwischen wurden bereits Verkaufsverhandlungen geführt und eine Vorplanung vorgenommen. 
Insoweit wird hier davon ausgegangen, dass ein tatsächlicher Bedarf für die Herstellung von 
Baurecht für den Geltungsbereichs ausreichend nachvollziehbar gegeben ist und die 
Entwicklung des Geltungsbereichs städtebaulich sinnvoll ist. 
Da der Geltungsbereich nicht unmittelbar dem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ (i.S. 
BauGB §34) zuzurechnen ist, muss das Baurecht mittels eines Bauleitplanverfahrens hergestellt 
werden. 

2. Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich liegt am nordöstlichen Rand des 
Ortsteils Neindorf. Westlich des Geltungsbereichs führt 
die Anliegerstraße „Birkenweg“ in das Waldgebiet 
„Hohes Holz“ und nördlich wird der Geltungsbereich 
begrenzt durch die Anliegerstraße „Am Ludwigsbusch“, 
die den „Birkenweg“ mit der Ortsverbindungsstraße 
K1359 im Westen des Ortes Neindorf verbindet. 
Für die bauliche Entwicklung sind die Flurstücke 14/47, 
14/48, 14/49, 14/50, 14/51 der Flur 6 in der Gemarkung Beckendorf-Neindorf vorgesehen, die 
alle im Eigentum des Vorhabenträgers stehen. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 
2830,3 m2 . 

3. Verfahrenswahl 
Der Geltungsbereich ist nicht unmittelbar dem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ (i.S. 
BauGB§34) zuzurechnen. 
Im fortgeltenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Beckendorf-Neindorf liegt der 
Geltungsbereich in einer mit „MD“ ausgewiesenen Fläche. Die dort vorgesehene Nutzung 
entspricht einem Mischgebiet mit dörflichem Charakter („Dorfgebiet“ i.S. BauNVO §5). 
Zulässig ist hier auch eine Nutzung mit „sonstigen Wohngebäuden“ (i.S. BauNVO §5 (2) 3.). 
Der Geltungsbereich ist (nur) ca. 2830,3m2  groß,  
Vorhaben, die zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichten, sind nicht vorgesehen. 
Besondere Beeinträchtigungen von Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege sind nicht 
absehbar. 
Der Geltungsbereich liegt in der Nachbarschaft von wohnbaulich genutzten Grundstücken und 
schließt insoweit an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil (i.S. BauGB §13b) an. 
Im Geltungsbereich soll lediglich Wohnbebauung zulässig sein. 
Mit diesen Kriterien ist ein beschleunigtes, vereinfachtes Verfahren i.S. BauGB §13b möglich. 
Hiernach kann auf eine „frühzeitige“ Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange und (u.a.) einen Umweltbericht verzichtet werden. Für ökologische Aspekte „gelten … 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne 
BauGB §1a (3) Satz 6b vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. Festsetzungen 
für einen (ökologischen) Ausgleich sind insoweit nicht erforderlich. 
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4. Bestand /Situation  

4.1. Umwelt 

4.1.1. Landschaft /Lage 
Der Ortsteil Neindorf ist 
überwiegend umgeben von der 
typischen, landwirtschaftlich 
geprägten Börde-Landschaft. Im 
Norden des Ortsteils grenzt ein 
zusammenhängendes 
Waldgebiet an („Hohes Holz“), 
das u.a. als Naherholungsgebiet 
für die umliegenden Ortschaften 
und Städte dient. 

4.1.2. Nutzung 
Der Geltungsbereich ist 
überwiegend eine Wiese, die als 
Koppel genutzt wurde. Im 
südöstlichen Teil des 
Geltungsbereichs ist ein Gehölz 
vorhanden. 
Am nördlichen Rand des 
Geltungsbereichs stehen einige ältere Bäume der Gattung „Pappel“. 

4.1.3. Schutzobjekte 

4.1.3.1. Landschaftsschutz 
Nördlich des Ortsteils Neindorf grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Hohes Holz, 
Saures Holz mit östlichem Vorland“ an. 
Der Geltungsbereich, bzw. Teile hiervon liegen an der Grenze, aber  nicht 
innerhalb dieses Schutzgebietes. 

4.1.3.2. Fauna und Flora 
Für die Beurteilung einer ggf. möglichen Beeinträchtigung von gesetzlich 
geschützten Tieren und Pflanzen wurde ein Gutachten eingeholt. (s. Anlage 
„Artenschutzrechtliche Kartierung…“ Dr. Malchau, Aug.2018) 
Geschützte Pflanzen und Tiere sind im Geltungsbereich nicht zu finden. 

4.1.3.3. Gewässer 
Westlich an den Geltungsbereich angrenzend befindet sich der „Rödebach“, der in 
seinem Verlauf  Wasser aus dem „Hohen Holz“ abführt, in Nachbarschaft des 
Geltungsbereichs verrohrt ist und südlich des Ortes Neindorf dem „Goldbach“ 
zufließt. 

4.1.3.4. Boden 
Zur Beurteilung des Bodens und seiner Qualität wurde ein Gutachten eingeholt (s. 
Anlage „Geotechnisches Gutachten, Dr. Klisch, Feb.2019). Hiernach steht offenbar 
nicht der „gewachsene“ Boden an , sondern  die obere Bodenschicht wurde in der 
Vergangenheit  aufgefüllt und enthält (u.a.) Feinkies und Ziegelbruch. 
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4.1.3.5. Kulturgüter 
Über besondere, schützenswürdige Kulturgüter und sonstige öffentliche 
Einrichtungen im Geltungsbereich liegen keine Hinweise vor. 
Nach modernen Erkenntnissen sind jedoch (u.a.) in Siedlungsbereichen mögliche 
archäologische Funde nicht grundsätzlich auszuschließen. 

4.1.4. Kampfmittel 
Über einen Verdacht zu Kampfmittel-Vorkommen liegen keine Hinweise vor. 
Dennoch kann niemals gänzlich ein Vorkommen ausgeschlossen werden. 

4.2. Erschließung 

4.2.1. Verkehr 
Die zum Geltungsbereich angrenzenden Straßen „Birkenweg“ und „Am Ludwigsbusch“ 
sind teilweise mit Pflaster oder Asphalt befestigt und als Anliegerstraßen für die 
verkehrliche Erschließung des Geltungsbereichs geeignet. 

4.2.2. Ver- und Entsorgung 

4.2.2.1. Trinkwasser 
Einrichtungen für die Trinkwasserversorgung sind vorhanden. 

4.2.2.2. Brandschutz 
Ein Trinkwasserleitungssystem mit einem Hydranten („H02“) im Birkenweg und ein 
Teich südlich vom Geltungsbereich sind vorhanden und sichern den Wasserbedarf 
für den Brandschutz. 

4.2.2.3. Strom 
Einrichtungen für die Stromversorgung sind vorhanden. 

4.2.2.4. Niederschlags- /Oberflächenwasser 
Es gibt Hinweise, dass Leitungen zur Beseitigung des Niederschlagswassers den 
Geltungsbereich (hin zum verrohrten Rödebach) queren. 
Kenntnisse über offiziell anerkannte Einrichtungen zur Regenwasserableitung 
liegen nicht vor. 

4.2.2.5. Schmutzwasser 
An der östlichen Seite des Geltungsbereichs ist ein Schmutzwasserkanal 
vorhanden. 

4.3. Übergeordnete Planungen 

4.3.1. Raumordnung  
Nach dem Regionalentwicklungsplan (REP) ist 
der Geltungsbereich dem 
Kulturlandschaftsraum „Magdeburger Börde“ 
zugeordnet. 
Er gehört nicht mehr zur Stadt Oschersleben 
in seiner Funktion als „Mittelzentrum“ und ist  
dem „ländlichen Raum“ zuzurechnen. 
Eine wohnbauliche Entwicklung ist insoweit 
nur aufgrund eines nachvollziehbaren Bedarfs 
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möglich. 

4.3.2. Flächennutzungsplan  
Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als Dorfgebiet („MD“) festgesetzt. 
Eine wohnbauliche Nutzung ist hiernach möglich. 

4.3.3. Sonstige raumbezogene Vorhaben /Einrichtungen 
Es gibt keine Hinweise auf besondere, zu berücksichtigende (technische) Einrichtungen 
im Geltungsbereich und dessen unmittelbarer Umgebung. 
Der gesamte Ortsteil Neindorf  wird dominiert durch die „Bördeklinik“, deren Belange  
hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden sollte. 

5. Vorhaben

Im Geltungsbereich ist eine wohnbauliche 
Nutzung mit 2 Einfamilienhäusern 
vorgesehen. 
Die Nutzung im Geltungsbereich soll auf 
reine Wohnnutzung („WR“) beschränkt 
sein. 
Die Zuwegung (verkehrliche 
Erschließung) kann über die 
Anliegerstraßen „Birkenweg“ oder „Am 
Ludwigsbusch“ erfolgen. 
Zwischen dem Geltungsbereich und  dem 
benachbarten Landschaftsschutzgebiet 
befindet sich die Anliegerstraße „Am 
Ludwigsbusch“, die aufgrund der 
Pappelreihe im Geltungsbereich in die 
ökologischen Gegebenheiten eingebettet 
wirkt. Die Baumreihe soll möglichst 
erhalten bleiben. Bei einer Änderung an 
diesem Baumbestand sollte der vorhandene Eindruck (bspw. durch geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen) erhalten bleiben.  
Es befinden sich keine wohnbaulich genutzten Grundstücke in unmittelbarer Umgebung der 
zukünftigen Bauvorhaben. Insoweit sind keine konkreten prägenden Parameter für die bauliche 
Nutzung im Geltungsbereich vorzugeben. 
Dennoch soll die Nutzung auf eine übliche Einfamilienhaus-Bebauung mit großzügigen 
Freiflächen beschränkt werden. (Hier GRZ=0,2, GFZ=0,4) 
Freiflächen werden in der Regel von den Bewohnern als Hausgärten mit Scherrasen-Flächen 
genutzt. Besondere Festlegungen zur Nutzung der Garten-Freiflächen sind insoweit nicht 
erforderlich. Es lässt sich jedoch zunehmend ein Trend erkennen, bei dem nicht alle Eigentümer 
von Wohngrundstücken eine übliche oder sinnvolle gärtnerische Nutzung der Freiflächen 
vornehmen und bspw. durch mineralische Abdeckung des Bodens einen Bewuchs verhindern. 
Dies entspricht unter verschiedenen städtebaulichen und ökologischen Aspekten nicht der 
grundsätzlichen Zielvorstellung bei der Bildung von Wohnbaugrundstücken mit Freiflächen und 
sollte beschränkt werden. 

6. Auswirkungen /Maßnahmen 

6.1. Raumordnung und Städtebau 
Die absehbare Realisierung von 2 Wohnbau-Vorhaben im Geltungsbereich beeinträchtigt 
die Ziele und Grundsätze der Raumordnung nicht.  
Sie bewirkt eine Abrundung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils. 
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Die Einschränkung der im Flächennutzungsplan vorgegebenen Nutzungen („MD“) auf eine 
reine Wohnnutzung („WR“) ist keine Beeinträchtigung des dörflichen Gebietscharakters. 
Der Flächennutzungsplan muss jedoch angepasst werden. 

6.2. Natur und Umwelt 
Auf einen vollumfänglichen Umweltbericht und eine ökologische Bilanzierung (bspw.) mit 
dem Ziel, den Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu ermitteln, kann im 
vereinfachten Verfahren nach BauGB §13b (i.V.m. BauGB §13(2) Satz_1 und §1a (3) 
Satz_6) verzichtet werden. 

6.2.1. Landschaft
Die Abrundung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils mit 2 Einfamilienhäusern  
bewirkt keine Beeinträchtigung der Landschaft und des Landschaftsbildes. 
Für das benachbarte Landschaftsschutzgebiet ist durch die vorgesehene Nutzung keine 
schädliche Einwirkung absehbar. 
Eine Übergangszone vom baulich genutzten bzw. zukünftig wohnbaulich nutzbaren 
Ortsteil zum Schutzgebiet wird im Bebauungsplan bei den zukünftigen Grundstücken 
durch Festsetzungen zur Vorgarten-Gestaltung festgeschrieben. 

6.2.2. Boden
Eine Nutzung mit Hausgärten ist ökologisch nahezu wertgleich mit der derzeitigen 
Nutzung als Wiese. 
Es bleibt jedoch bei der Realisierung von Bauvorhaben ein unvermeidbarer Eingriff in 
das Schutzgut Boden. Dieser kann nur gemildert werden durch eine Begrenzung des 
Eingriffs auf ein erforderliches Maß. 

6.2.3. Artenschutz 
Für die Beurteilung einer möglichen Beeinträchtigung geschützter Arten wurde eine 
„Artenschutzrechtliche Kartierung“ (Dr. Malchau, August 2018) angefertigt. 
Hiernach sind keine Beeinträchtigungen durch das Vorhaben erkennbar. 
Die Rechtsnormen zum Schutz der Natur und der Umwelt sind dennoch grundsätzlich, 
auch bei der späteren Realisierung von Bauvorhaben, einzuhalten.

6.2.4. Mensch 
Seit der Novellierung des UVPG 2005 ist auch die menschliche Gesundheit expliziter 
Bestandteil der Untersuchungsgegenstände von Umweltprüfungen. In Bezug auf das 
Schutzgut Mensch wurden folgende Aspekte untersucht: 

6.2.4.1. Lärm 
Durch die geplante Bebauung werden (nach der Bauphase) die zulässigen 
Lärmwerte in einem Wohngebiete nicht überschritten (Straßenverkehrslärm)

6.2.4.2. Elektromagnetische Strahlung 
Elektromagnetische Wellen (Radiowellen, Mikrowellen, Wärmestrahlung usw.) 
wirken sich nicht negativ auf die Menschen in der Nachbarschaft aus.

6.2.4.3. Visuelle Beeinträchtigung  
Die Prüfung der Beeinträchtigung der geplanten Bebauung auf die 
Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes ergab, dass auf Grund der Lage 
des Baugebietes: 
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft nicht beeinträchtigt werden,  
- der Geltungsbereich liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet 

6.2.4.4. Veränderung der Nutzungssituation (Erholungsfunktion, Nahversorgung, 
Infrastrukturbedarf), 
Die Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, können sich im 
Landschaftsschutzgebiet, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, erholen.  
Die Infrastruktur ist vorhanden 
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6.2.4.5. Städtebauliche Spannungen  
Durch die geplante Bebauung werden keine städtebaulichen Spannungen erzeugt. 
Das Grundstück, welches ca. 70,0 m vom Geltungsbereich entfernt ist, wurden mit 
einem Eigenheim bebaut. Auch in östliche Richtung ist ca. 180m entfernt,ein 
Wohngebäude vorhanden. 

Ergebnis 
Durch die geplante Bebauung wird das Schutzgut Mensch nicht beeinträchtigt. 

Planverfasser: 
Dipl.-Ing. H. Dieter Specht 
Wilhelm-Heine-Straße 20 
39387 Oschersleben (Bode) 
Fon: 03949-2237 
eMail: specht@vb-specht.de 
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1. Beschreibung der Aufgabenstellung und der durchgeführten 

Untersuchungen 

 
1.1. Veranlassung 

 
 
Die Nehring – Isermeyer Grundstücksverwertung GbR beabsichtigt die Erschließung 
und Vermarktung des in Planung befindlichen neuen Wohnbaugebietes „Am 
Ludwigsbusch“ im Ortsteil Neindorf der Stadt Oschersleben.     
 
In Vorbereitung der detaillierten Erschließungsplanung wurde das Büro für 
Ingenieurgeologie SUB GmbH (Sitz Wernigerode) mit einer orientierenden 
ingenieurgeologischen Baugrunduntersuchung des in Planung befindlichen 
Wohnbaugebietes und Erarbeitung eines geotechnischen Gutachtens beauftragt, in 
dem neben der Charakterisierung der Baugrundeigenschaften grundsätzliche 
Aussagen zu den zu erwartenden Aufwendungen für den Wohnungsbau sowie für die 
Verkehrs- bzw. Siedlungswassererschließung getroffen werden sollten.  
 
 
 
1.2. Angaben zur geplanten Struktur des Wohnbaugebietes 

 

 

Das beplante Wohnbaugebiet „Am Ludwigsbusch“ liegt im nordöstlichen 
Randbereich des Ortsgebietes von Neindorf (s. Anlaqe 1). Der Zuschnitt der Grenzen 
des neuen Wohnbaugebietes bildet ein Parallelogramm mit den Seitenlängen von 
rund 72 m bzw. 73 m (s. Anlage 2). 
 
Das neune Wohngebiet soll über die vorhandenen Ortsstraßen verkehrstechnisch 
erschlossen werden.         
    
 
 
1.3. Verwendete Arbeitsunterlagen 

 
 
- Lage- und Entwurfsplan zum Wohnbaugebiet „Am Ludwigsbusch“ im Ortsteil 

Neindorf der Stadt Oschersleben 
 
- Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern, Blatt 

Oschersleben.- Preußische Geologische Landesanstalt, Berlin 1932 
 
- DIN 1054: Baugrund - Sicherungsnachweise im Erd- und Grundbau.-  
   12/2010 
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- DIN 1055: Lastannahmen für Bauten, Bodenkenngrößen.- Ausg. 2/76 
 
- DIN 4030: Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase.-  

Ausg. 06/91 
 
- DIN 4033: Entwässerungskanäle- und -leitungen 
 
- DIN 4094: Baugrund – Erkundung durch Sondierungen.- Ausg. 12/90 
 
- DIN 4095: Dränung zum Schutz baulicher Anlagen.- Ausg. 06/90 
 
- DIN 18195: Bauwerksabdichtungen 
 
- DIN 18196: Erd- und Grundbau – Bodenklassifikation für bautechnische 
   Zwecke.- Ausg. 10/88 

 

- ATV-DVWK-Richtlinie A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser.- Abwassertechnische Vereinigung e. V., 
01/2002 

 
- Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogittern im Erdbau des 

Straßenbaus.- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1994 

 
- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen.- 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
 
 
 
1.4. Durchgeführte Arbeiten und Darstellung der Ergebnisse 

 
 
Zur orientierenden Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden von der SUB GmbH 
am 15.11.2018 über ein über die Fläche des geplanten Wohnbaugebietes verteiltes 
Punktraster die folgenden Baugrundsondierungen ausgeführt: 
 
- 3 Rammkernsondierungen bis in Teufen von 4 m (RKS 1 – RKS 3) 
 
- 3 Rammsondierungen DPL-5 bis in Teufe 4,0 m (LRS 1 – LRS 3). 
 
Die Positionen dieser Sondierpunkte sind in Anlage 2 gekennzeichnet. Sie wurden so 
angesetzt, dass mit den Sondierungen die Baugrundeigenschaften überblicksmäßig 
im gesamten geplanten Baubereich ermittelt werden konnten. 
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Die mit den Rammkernsondierungen aufgeschlossenen Schichtenfolgen wurden 
feldgeologisch aufgenommen und als Säulenprofile nach DIN 4023 mit angetragenen 
Schichtenbeschreibungen in den Anlagen 3.1 - 3.3 dargestellt.  
 
Die registrierten Schlagzahlprofile der Rammsondierungen wurden in 
Dreierkorrelation dargestellt. In diese Darstellung wurde die Abgrenzung zwischen 
den ermittelten Zonen des Baugrundes eingetragen, so dass diese Grafik den 
Charakter eines schematischen ingenieurgeologischen Baugrundschnittes erhielt (s. 
Anlage 4).  
 
Die Untersuchungsergebnisse wurden unter Berücksichtigung der 
regionalgeologischen Verhältnisse ingenieurgeologisch und geotechnisch 
ausgewertet und daraus Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die zu 
erwartenden tiefbautechnischen Aufwendungen für den Wohnungsgebäudebau, für 
den Straßenbau sowie für die kanaltechnische Erschließung des Wohngebietes 
abgeleitet.   
 
 
 
2. Untersuchungsergebnisse 

 

2.1. Allgemeine Standortverhältnisse 

 

 

Die Fläche des geplanten Wohnbaugebietes liegt im nordöstlichen Randbereich des 
Ortsgebietes von Neindorf, rund 4 km nordwestlich der Stadt Oschersleben. In 
landschaftsgeographischer Hinsicht befindet sich das Baugebiet in einem Tälchen, 
das von einem kleinen Bach im südlichen Vorland des Höhenrückens Hohes Holz 
geschaffen wurde.  
 
Die Sohle des kleinen Tälchens fällt ganz allmählich nach Süden hin ab. Durch 
Auffüllungen wurde das natürliche Relief abschnittsweise etwas verändert, so dass 
heute die Höhenunterschiede bis zu rund 1,3 m betragen.  
 
In der jüngeren Vergangenheit wurde dieser Talgrund als Viehweise genutzt.    
 

 

 

2.2. Geologische und ingenieurgeologische Verhältnisse 

 

 

Die Sondierergebnisse weisen den folgenden wesentlichen Eigenschaften des 
Baugrundes im untersuchten Geländebereich aus (s. auch Anlagen 3.1 – 3.3 und 4): 
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Der obere Abschnitt des Untergrundprofils stellt Auffüllung dar. Diese ist rund 80 cm 
stark und besteht aus schluffigem Boden mit Anteilen von Feinkies und Ziegelbruch. 
Wahrscheinlich wurden derartige Massen in dem kleinen Tälchen am Rand des Ortes 
verkippt. Zum überwiegenden Maße sind die Auffüllschichten mäßig aufgeweicht. Sie 
sind in die Bodenklasse 4 einzustufen. 
 
Der mittlere Abschnitt des Untergrundprofils beginnt mit einer hellbraunen    tonigen 

Schluffschicht. Sie ist etwa 1,2 m mächtig und lagert bis rund 1,95 m Tiefe unter 
GOK. In geologischer Hinsicht ist sie durch Ablagerungen von Schwemmfluten des 
noch heute vorhandenen Baches in dem kleinen Tälchen entstanden. Charakteristisch 
ist der relativ hohe Aufweichungsgrad dieser Schicht. Nach den Richtlinien der DIN 
18300 ist die tonige Schluffschicht in die Bodenklasse 4 einzustufen. 
 
Unter der Schluffschicht stehen dunkelbraune organisch durchsetzte Tonschichten 
an und bilden den unteren Teil der mittleren Baugrundzone. Sie sind etwa 1,7 m 
mächtig und lagern bis in rund 3,65 m Tiefe unter GOK. Diese Tonschichten sind stark 
bis mäßig aufgeweicht. Nach den Richtlinien der DIN 18300 sind diese Tonschichten 
in die Bodenklasse 5 einzustufen. 
 
Der untere Abschnitt des Untergrundprofils besteht aus braungelben, mürben 
Sandsteinschichten von sehr großer Mächtigkeit. Aus der regionalgeologischen Sicht 
können diese dem Schichtenkomplex des Oberkeupers zugeordnet werden, der den 
tiefen Untergrund des Raumes nordöstlich von Neindorf bildet. Im untersuchten 
Bereich stehen diese Schichten etwa ab 3,6 m Tiefe unter GOK an. Aufgrund der 
Mürbheit der Sandsteinschichten sind sie nach den Richtlinien der DIN 18300 in die 
Felsklasse 6 einzustufen. 
 

*** 
 

Für die Einschätzung der Lastaufnahmefähigkeit der Untergrundschichten wurden die 
registrierten Schlagzahlprofile der Rammsondierungen auf der Grundlage der 
folgenden Korrelation verwendet, die auf empirischen Erfahrungen beruht:  
 

n10 < 10  = weichplastische Konsistenz (0,75 ≥ Ic ≥ 0,5) bzw.  
       lockere Lagerung (ID ≤ 0,35) 
   = geringe Lastaufnahmefähigkeit 
 

n10 = 10 - 17  = steifplastische Konsistenz (1,0 ≥ Ic ≥ 0,75) bzw. 
       mitteldichte Lagerung (0,35 ≤ ID ≤ 0,67) 
   = mäßige Lastaufnahmefähigkeit 
 

n10 = 17 - 39  = halbfeste Konsistenz (Ic ≥ 1,0) bzw. dichte Lagerung 
       (0,67 ≤ ID ≤ 0,85) 
   = gute Lastaufnahmefähigkeit 
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n10 > 39  = feste Konsistenz (Ic ≥ 1,0) bzw. sehr dichte Lagerung 

       (ID ≥ 0,85) 
   = hohe bis sehr hohe Lastaufnahmefähigkeit. 
 
 

Auf dieser Grundlage leiten sich von den in der Anlage 4 in Korrelation dargestellten 
Schlagzahlprofilen die folgenden Feststellungen zur Lastaufnahmefähigkeit des 
Baugrundes ab: 
 

1. Die Auffüllungen weisen stark wechselhafte, aber in den unteren Schichten 
höhere Dichten auf; letztere sind vermutlich hervorgerufen wurden durch 
häufige Überfahrungen mit schweren Fahrzeugen. Aufgrund ihrer geringen 
Stärke sind die Auffüllungen jedoch nicht in der Lage, hohe Baulasten sicher 
aufzunehmen. 

 
2. Im Tiefenabschnitt von 1 – 3 m weisen die hier anstehenden Schluff- und 

Tonschichten geringe bis mäßig geringe Dichten auf. Daraus ergibt sich, dass 
diese mächtige Baugrundzone ein geringes Lastaufnahmevermögen sowie ein 
hohes Setzungspotential besitzt. Damit hat diese Baugrundzone einen starken 
Einfluss auf die geotechnischen Eigenschaften des Baugrundes insgesamt. 

 
3. Im Tiefenabschnitt von 3,0 – 3,6 m weist die hier anstehende Tonschicht eine 

relativ hohe Dichte auf. Aufgrund ihrer Dichte ist die Schicht in der Lage, schon 
mäßig hohe Lasten aufzunehmen. 

 
4. Die ab rund 1,65 m Tiefe im Untergrund anstehenden Sandsteinschichten 

weisen trotz ihrer Mürbheit hohe Dichten auf. Sie sind damit in der Lage, sehr 
hohe Lasten ohne Setzungen aufzunehmen.    

 
 
2.3. Hydrogeologische Verhältnisse   

 
 
Bei den Sondierungen wurde der Grundwasserspiegel in Tiefen zwischen 3,80 und 
3,90 m unter GOK angetroffen. Er lag in jedem Fall innerhalb bzw. im oberen Teil der 
Sandsteinschichten.  
 
Auf empirischer Grundlage schätzen wir die Wasserdurchlässigkeit der im Untergrund 
lagernden Schichtenkomplexe wie folgt ein: 
 
- tonige Schluffschichten:  kf ~ 10-8 m/s 

 

- organische Tonschichten:  kf ~ 10-11 m/s 

 

- dichte Sandsteinschichten:  kf ~ 10-7 m/s. 
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Aus den gekennzeichneten hydrogeologischen Standortverhältnissen ergeben sich 
für Tiefbauarbeiten im Bereich des Wohnbaugebietes die folgenden zu erwartenden 
Auswirkungen: 
 

1. Beim Aushub von Baugruben oder Leitungsverlegegräben ist bis zu Tiefen von 4 m ein 
Grundwasseranschnitt nicht zu erwarten. 

 

2. Alle oberhalb der Sandsteinschichten lagernden Schichten sind extrem 
wasserempfindlich; d. h. sie weichen unter Wassereinfluss stark auf und werden 
dadurch fließanfällig.  

 

3. Die Schluffschichten und Tonschichten sind anfällig für eine zeitweilige Ansammlung 
von Stauwasser im Baugrund. 

 

4. Der Einsatz einer normgerechten Niederschlagswasser-Versickerungsanlage ist 
aufgrund der äußerst geringen Wasserdurchlässigkeit nicht möglich. 

 

5. Eine Hochwassergefährdung des neuen Wohngebietes kann nicht ausgeschlossen 
werden, weil es sich im Talbereich eines kleinen Baches erstreckt, dessen 
Einzugsgebiet bis in das zentrale Gebiet des Hohen Holzes reicht.  

 
 
3. Geotechnische Parameter des Baugrundes 
 

3.1. Bodenphysikalische Eigenschaften der Baugrundschichten 
 
Baugrundschicht/  Schluffschichten  Tonschichten  Sandsteinschichten 
Bodenparameter     
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Zeichen nach  U,t   T,o   mürbes Festgestein 
DIN 4023           
 
Zeichen nach  UM   OT     
DIN 18196           
        
Boden- bzw.  4   5   6 
Felsklasse nach 
DIN 18300             
  
Bindigkeit  hoch   hoch     
 
Frostempfindlichkeit F3   F3    
entspr. ZTVE - StB 94          
 
Fließgefährdung 1) mäßig   stark    
 
Wasserempfindlichkeit stark   stark    
 
Verdichtbarkeit  keine   keine    
                                                     
Konsistenz bei  weich bis steif  weich bis steif    
Untersuchung 2)     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
1) nur bei starker Durchnässung   2) abhängig vom Wassergehalt 
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3. 2. Bodenmechanische Kennwerte der Baugrundschichten 
 

Baugrundschicht/  Schluffschichten   Tonschichten  Sandsteinschichten 
Bodenparameter  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Wichte cal γ  16 - 17   17 - 19    22 
[kN/m³]         
 
Kohäsion cal c'   5   30    
[kN/m²]     
      
Reibungswinkel  20 - 18   17    

cal   ϕ' [Grad]       
 
Steifemodul  4 - 2    2 - 10    
cal ES [MN/m²]          
 
Wasserdurchläs-  ~ 10

-8    
~ 10

-11    
~ 10

-7 

sigkeit cal kf [m/s]           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Die angegebenen bodenmechanischen Kennwerte c', ϕ' und ES beziehen sich auf den bei den 
Untersuchungsarbeiten vorhanden gewesenen Feuchtegrad der Bodenschichten. 

 
 
 
4. Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Hinweise zur Realisierung des 

           Bauvorhabens 

 
4.1. Geotechnische Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf das Bauvorhaben 

 
 
Von den bisherigen Untersuchungsergebnissen leiten wir die folgende geotechnische 
Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf die einzelnen Bauaspekte ab: 
 
Die geotechnischen Bedingungen des Baugrundes müssen für alle Tiefbauarbeiten 
des Verkehrsflächenbaus, der Abwasserkanalherstellung sowie der 
Gebäudeerrichtung als sehr schwierig beurteilt werden, weil die Baugrundschichten 
sehr ungünstige geotechnische Eigenschaften haben (geringe Lastaufnahmefähigkeit, 
ein hohes Setzungspotential sowie starke Wasser- und Frostempfindlichkeit). In 
Anbetracht dieser geotechnischen Bedingungen ist der Baugrund nach den 
geltenden Richtlinien in die geotechnische Kategorie 3 (sehr schwieriger Baugrund) 
einzustufen. 
 
Relativ günstig für die Durchführung der tiefbautechnischen Arbeiten ist jedoch, dass 
die Baugrundbedingungen nur graduell, nicht aber absolut wechseln, so dass die 
tiefbautechnischen Lösungen für die Tiefbaugewerke nicht prinzipiell innerhalb des 
Baugebietes geändert werden müssen, sondern an die spezifischen lokalen 
Bedingungen angepasst eingesetzt werden können. Dieser ingenieurgeologisch 
angelegte Umstand reduziert erheblich den erforderlichen Planungsaufwand. 
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Die Lockerschichten des Baugrundes können als ein sogenannter „Homogenbereich“ 
zusammengefasst werden, da diese Schichten mit einer gleichen Tiefbautechnik 
gelöst und abtransportiert werden können. Die unterlagernden Sandsteinschichten 
sind aufgrund ihrer Festigkeit als ein zweiter „Homogenbereich“ zu definieren. Die 
physikalischen und geotechnischen Eigenschaften der nachgewiesenen 
Baugrundschichten sind im Kapitel 3 tabellarisch gekennzeichnet und damit für den 
Planer bzw. Kalkulator daraus erschließbar.    
  
 

 

4.2. Schlussfolgerungen und technologische Empfehlungen für den 

Wohngebäudebau  

  
 
Die folgenden tiefbautechnologischen Empfehlungen sind für eine Baudurchführung 
nicht vollständig und müssen für jedes konkrete Bauvorhaben spezifiziert und ergänzt 
werden. 
 
Grundsätzlich muss nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen von einer 
geringen Lastaufnahmefähigkeit, einem hohen Setzungspotential und einer starken 
Frostempfindlichkeit des Baugrundes ausgegangen werden. Für die Erzielung einer 
sicheren Gebäudegründung eines nicht zu unterkellernden Gebäudes muss deshalb 
auf jeden Fall eine angemessene Baugrundverbesserung mittels einer geeigneten 
technologischen Lösung durchgeführt werden.  
 
Die starke Frostempfindlichkeit des Baugrundes erfordert ausreichend tief in den 
Untergrund eingebundene Frostschürzen. 
 
Auch für die Gründung eines Wohngebäudes mit Keller bestehen sehr ungünstige 
geotechnische Bedingungen, da von einem sehr gering tragfähigen Baugrund und 
einem hohen Setzungspotential ausgegangen werden muss. Aufgrund der sehr 
geringen Wasserundurchlässigkeit der Untergrundschichten besteht zudem die 
Gefahr einer zeitweiligen Ansammlung von Stauwasser im Baugrund. Um eine 
negative Beeinflussung von Stauwasser auf Gebäudekeller zu verhindern, muss ein 
angepasstes und langzeitig sicheres Schutzsystem eingebaut werden.  
 

 

 

4.3. Schlussfolgerungen und technologische Empfehlungen für den Kanalbau 

 
 
 
Beim Aushub der Verlegegräben können technische Probleme aufgrund der starken 
Bindigkeit der Baugrundschichten auftreten. Bei Aushubtiefen von mehr als 1,75 m 
bzw. bei erkennbaren Anzeichen eines Instabilwerdens der Grabenwände sollten 
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diese  mittels transportablen Verbauplatten abgestützt werden (Entscheidung des 
Baustellenleiters). 
 
Grundwasseranschnitte beim Grabenaushub sind bis zu Aushubtiefen von 3,80 m 
nicht zu erwarten, weshalb der Einsatz einer offenen Wasserhaltung wahrscheinlich 
nicht notwendig werden wird. Lediglich bei Grabenflutungen durch 
Starkregenereignisse müsste eine angepasste Wasserhaltung zum Einsatz gebracht 
werden. 
 
Aufgrund der starken Aufweichung der Schluff- und Tonschichten empfehlen wir zur 
Absicherung der Lagestabilität der in dieser Baugrundzone zu verlegenden 
Kanalleitungen den Einbau eines tragfähigkeitserhöhenden Unterbaus auf der 
Grabensohle und erst danach den eigentlichen Kanalbau.  
 
Für die Erzielung eines nachhaltig tragfähigen Rohrauflagers zur Gewährleistung der 
Lagesicherheit des Kanals empfehlen wir die folgende technologische 
Vorgehensweise: 
 
1. Aushub des betreffenden Grabenabschnittes bis mindestens 60 cm unter 

geplantem Kanalverlegeniveau und abschließende Herstellung einer 
geglätteten Grabensohle   

 
2. Abdecken der endgültigen Grabensohle mit einem reißfesten, dauerhaft 

stabilen Geotextil als Trennlage (Mindestreißfestigkeit 85 kN/m) 
 
3. lagenweiser Einbau von Mineralkorngemisch 32/63 unter Verdichtung mittels 

geeignetem Gerät bis zu einer Gesamtstärke von mindestens 30 cm 
 

Zur Sicherheit sollten auf dem tragfähigkeitserhöhenden Unterbau in 
angemessenen Abständen Verdichtungs-/Tragfähigkeitsprüfungen 
durchgeführt werden. Dafür empfehlen wir den Einsatz eines Leichten 
Fallgewichtsgerätes. Die Messwerte sind vom betreuenden geotechnischen 
Büro auszuwerten.  
   

4. nach Prüfung der Tragfähigkeit des eingebauten Unterbaus Herstellung eines 
Rohrauflagers aus Mineralkorngemisch 0/32 mit einer Stärke von 100 mm + 
1/10 Rohr-Nenngröße unter Verdichtung mittels Leichter Rüttelplatte oder 
Schnellschlagstampfer 

 
 
Technologische Empfehlungen für die Rohrbettung und Herstellung einer 
vorschriftsmäßigen Rohrleitungszone: 
 
Nach satter Bettung der Kanalrohre auf dem Rohrauflager ist bis zur Mindesthöhe 
von 30 cm über Rohrscheitel eine Rohrleitungszone aus Sand herzustellen. Beim 
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Einbaubeginn sollte das Rohr beidseitig manuell mit Sand unterstopft werden; 
danach sollte der Bettungssand lagenweise eingebaut und vorsichtig mit geeigneten 
Geräten (z. B. Stampfbalken und dann mit dem Rücken der Baggerschaufel) vorsichtig 
verdichtet werden.    
 
Im Ermessen des Fachplaners könnten optional  in der Rohrleitungszone 
abschnittsweise hydraulische Sperren (Tonriegel) eingebaut werden, die eine 
unbeabsichtigte Drainagewirkung der Rohrleitungszone weitgehend verhindern. 
 
Für die weitere Grabenauffüllung bis zum Unterbaupauplanum der Verkehrsflächen 
sollte ausschließlich Kiessand verwendet werden, der lagenweise einzubauen und 
mittels leichter Rüttelplatte zu verdichten ist. Als Verdichtungsorientierung für den 
Kiessandeinbau sind mindestens 97 % DPr zugrunde zu legen. Von einem Einbau von 
bindigem Bodenaushubmaterial ist unbedingt abzusehen, da dieses nicht 
ausreichend verdichtungsfähig ist und zu späteren Sackungen der Straßenoberfläche 
führen würde!  
 
Im Zuge der Grabenauffüllung sind die eingebauten Verbauplatten oder 
Verbaudielen sukzessive zu ziehen; der betreffende Grabenabschnitt ist 
nachzuverdichten, um entstandene Auflockerungen wieder zu beseitigen. 
 
 
 
4.4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen für den Straßenbau 
 
 
Beim Ausbau der Verkehrsflächen im Wohnbaugebiet muss grundsätzlich von einem 
gering tragfähigen und stark frostempfindlichen Baugrund ausgegangen werden. Für 
den Aufbau von normgerechten Verkehrsflächenkonstruktionen müsste deshalb in 
jedem Bauabschnitt ein an die spezifischen Verhältnisse angepasster, ausreichend 
tragfähiger Straßenunterbau hergestellt werden, um die normgemäße Tragfähigkeit 
des Bauplanums von Ev2 = 45 MN/m² abzusichern. Für die Herstellung eines 
ausreichend tragfähigen Unterbaus geben wir aus der Sicht der 
Erkundungsergebnisse die folgenden konstruktiven Empfehlungen: 
 

- Stärke ca. 25 cm   
- Baumaterial Mineralkorngemisch 32/63 (kapillarbrechend) 
- Einbau unter Verdichtung mittels Rüttelplatte (Verdichtungsprüfung mittels 

Leichtem Fallgewichtsgerät wird empfohlen). 
 

 
Entsprechend den Bedingungen eines frostempfindlichen Baugrundes bemessen wir 
die Stärke des Oberbaus einer Wohngebietsstraße der BK 1 wie folgt: 
 

 







Geotechnisches Gutachten für das Bauvorhaben

Erschließung Wohngebiet “Am Ludwigsbusch” in Neindorf

Darstellung der Baugrundsondierpunkte Anlage 2

Legende zu den Baugrundsondierungen:

RKS = Ansatzpunkt einer Rammkernsondierung

LRS = Ansatzpunkt einer Rammsondierung
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Anl. 3.1

SUB Systemanalyse und Umweltberatungsgesellschaft mbH

RKS 1

112,3 m NHN

 3.90

 

 0.15 (112.15)
Auffüllung Schluff, humos, dunkelbraun, weich, feuchtA

 0.43 (111.87)

Auffüllung Schluff, braun bis beigebraun, steif, s. schwach feuchtA

 0.75 (111.55)

Auffüllung Schluff, schwach feinsandig, beigebraun,
halbfest, trocken

A

 1.95 (110.35)

Schluff beigebraun bis braun, mäßig rammbar,
tonig, steif bis weich, schwach feucht bis feucht

 3.00 (109.30)

Ton dunkelbraun, weich, mäßig rammbar,
schluffig, organisch durchsetzt, feicht bis st. feucht

 3.60 (108.70)

Ton dunkelbraun, weich bis steif, mäßig rammbar,
gering schluffig, organisch durchsetzt, stark feucht

 4.00 (108.30)

Sandstein braungelb, sehr mürbe,
stark feucht bis nass

Z

Z
Z

Z Z

Z

15.11.18



Legende

weich - steif   

weich   

naß  
 

Ton  
 

Schluff  
 

Auffüllung
 

A

Sandstein
 

Z
Z

Geotechnisches Gutachten für das Bauvorhaben

Erschließung Wohngebiet "Am Ludwigsbusch" in Neindorf

Anl. 3.2

SUB Systemanalyse und Umweltberatungsgesellschaft mbH

RKS 2

112 m NHN

 3.80

 

 0.15 (111.85)
Auffüllung Schluff, humos, braun,
weich, leicht rammbar, feucht

A

 0.78 (111.22)

Auffüllung Schluff, feinkiesig, durchsetzt mit Ziegelbruch,
braun bis beige, weich bis steif, s. schwach feucht

A

 1.96 (110.04)

Schluff beigebraun bis braun, mäßig rammbar,
tonig, steifplastisch bis weich, schw. feucht - feucht

 3.00 (109.00)

Ton dunkelbraun, weich, mäßig rammbar,
schluffig, organisch durchsetzt, feucht - stark feucht

 3.65 (108.35)

Ton dunkelbraun, weich bis steif, schwer rammbar,
gering schluffig, organisch durchsetzt, stark feucht

 4.00 (108.00)

Sandstein braungelb, sehr mürbe,
stark feucht bis nass

Z Z

Z

Z Z
15.11.18
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   Anl. 3.3

SUB Systemanalyse und Umweltberatungsgesellschaft mbH

RKS 3

113,3 m NHN

 3.90

 

 0.15 (113.15)
Auffüllung Schluff, humos, braun,
weich, leicht rammbar, feucht

A

 0.80 (112.50)

Auffüllung Schluff, feinkiesig, durchsetzt mit Ziegelbruch,
braun bis beige, weich bis steif, s. schwach feucht

A

 1.96 (111.34)

Schluff beigebraun bis braun, mäßig rammbar,
tonig, steifplastisch bis weich, schw. feucht - feucht

 3.00 (110.30)

Ton dunkelbraun, weich, mäßig rammbar,
schluffig, organisch durchsetzt, feucht - stark feucht

 3.65 (109.65)

Ton dunkelbraun, weich bis steif, schwer rammbar,
gering schluffig, organisch durchsetzt, stark feucht

 4.00 (109.30)

Sandstein braungelb, sehr mürbe,
stark feucht bis nass
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Geotechnisches Gutachten für das Bauvorhaben

Erschließung Wohngebiet "Am Ludwigsbusch" in Neindorf

Anlage 4

NW SO

relativ dichte

Auffüllungen

sehr weiche

Schluff-/Tonschichten

dichte Tonschicht

mürbe Sandsteinschichten

SUB Systemanalyse und Umweltberatungsgesellschaft mbH

LRS 3

112,1 m HN
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LRS 1

112,8 m NHN
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LRS 2

112,2 m NHN
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